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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

WIR DÜRFEN IHNEN MIT UNSEREM NEWSLETTER 

04/2007 WIEDER INTERESSANTE UND WICHTIGE

NEUIGKEITEN AUS DEM RECHTS- UND 

WIRTSCHAFTSBEREICH VORSTELLEN:

ANPASSUNG DER 

GESCHÄFTSRAUM-

MIETE IM 

ANWENDUNGS-

BEREICH DES MRG

Die Regelungen des Mietrechtsgesetz (MRG) 

zielen zwar vornehmlich auf den Schutz des 

Mieters von Wohnungen ab, in den Anwen-

dungsbereich des MRG fallen mitunter aber 

auch Geschäftsräumlichkeiten (§ 1 Abs 1 

MRG). Ausdrücklich vom MRG ausgenommen 

sind hingegen vor allem solche Geschäfts-

raummieten, bei denen der Mietvertrag, durch 

Ablauf der Zeit ohne Kündigung erlischt und 

die ursprüngliche oder verlängerte vertrags-

mäßige Dauer ein halbes Jahr nicht übersteigt 

(§ 1 Abs 2 Z 3 MRG). Für jene Geschäfts-

raummieten, die jedoch dem MRG unterlie-

gen, werden dem Hauptmieter Erleichterun-

gen zugebilligt: So darf das von ihm im Miet-

gegenstand betriebene Unternehmen ohne 

Rücksicht auf entgegenstehende Vereinba-

rungen verpachtet werden, wobei sowohl der 

Hauptmieter als auch der Pächter verpflichtet 

sind, die Verpachtung unter Angabe der dafür 

vorgesehenen Dauer dem Vermieter unver-

züglich anzuzeigen (§ 12 Abs 5 MRG). Weni-

ger bekannt ist dabei, dass das MRG dem 

Vermieter dafür aber auch besonders weitge-

hende Möglichkeiten der Anpassung bzw. 

Erhöhung der Geschäftsraummiete erlaubt.

§ 12a MRG sieht dazu im Detail vor, dass in erster 

Linie bei der Unternehmensveräußerung durch den 

Hauptmieter einer Geschäftsräumlichkeit und einer 

nachfolgenden Fortführung des Unternehmens im 

vermieteten Geschäftsraum, der Erwerber des 

Unternehmens zwar anstelle des bisherigen 

Hauptmieters in das Hauptmietverhältnis eintritt 

und dies dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen 

hat, als Rechtsfolge davon der Vermieter ab dem 
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der Unternehmensveräußerung folgenden Zinster-

min insbesondere aber auch den Mietzins anpassen 

kann. Nach § 12a MRG darf der Vermieter im Fall, 

dass der bisherige Hauptmietzins niedriger als der 

angemessene Hauptmietzins (§ 16 Abs. 1 MRG) ist, 

bis spätestens sechs Monate nach Anzeige der 

Unternehmensveräußerung unter Berücksichtigung 

der Art der im Mietgegenstand ausgeübten Ge-

schäftstätigkeit die Anhebung des Hauptmietzinses 

bis zu dem nach § 16 Abs 1 MRG zulässigen Betrag 

verlangen. Ändert der neue Hauptmieter in der 

Folge die Art dieser Geschäftstätigkeit, so darf der 

Vermieter ab diesem Zeitpunkt wiederum den 

gesetzlich zulässigen Hauptmietzins ohne Berück-

sichtigung der Art der Geschäftstätigkeit verlangen.

Besonderes sieht § 12a Abs 3 MRG für juristische 

Personen oder eine unternehmerisch tätige einge-

tragene Personengesellschaft als Hauptmieter einer 

Geschäftsräumlichkeit vor: Ändern sich auf der 

Seite des Hauptmieters die rechtlichen und wirt-

schaftlichen Einflussmöglichkeiten entscheidend, 

wie etwa durch Veräußerung der Mehrheit der 

Anteile an einer Gesellschaft, so besteht grundsätz-

lich – ebenso wie bei der Unternehmensveräuße-

rung – die Möglichkeit auf die Anpassung des Miet-

zinses auf den angemessenen Hauptmietzins, dies 

selbst dann, wenn die entscheidende Änderung 

nicht auf einmal geschieht. Außerdem ist der 

Hauptmieter auch gesetzlich verpflichtet, solche 

Änderungen der rechtlichen und wirtschaftlichen 

Einflussmöglichkeiten dem Vermieter unverzüglich 

anzuzeigen. 

In einem aktuellen Urteil hat der OGH (3.5.2007, 1 

Ob 64/07d) die Möglichkeit der Anpassung des 

Mietzinses noch etwas weiter ausgelegt: Im gegen-

ständlichen Fall hatte die mietenden Gesellschaft 

ihr Bestandlokal in Unterbestand gegeben. Nach-

dem dann auf Seiten der Mieterin eine neue Akti-

engesellschaft im Konzern gegründet worden war, 

betrieb diese das Verkaufsgeschäft weiter, dies 

selbst dann noch als die konzernmäßige Verflech-

tung zwischen der Hauptmieterin und der Aktien-

gesellschaft wieder aufgelöst worden war. Der OGH 

kam zu dem Schluss, dass bei einer Verpachtung 

des vormals von der Hauptmieterin selbst im Miet-

objekt betriebenen Unternehmens und nachfolgen-

dem Machtwechsel in der Mietergesellschaft, der 

Vermieter die Anhebung des Mietzinses nach § 12a 

Abs. 2 MRG auf einen angemessenen Betrag ver-

langen kann.

Wie eingangs erwähnt wurde, fallen jedoch nicht 

alle Geschäftsraummieten unter den Anwendungs-

bereich des MRG. Soweit diese davon ausgenom-

men sind, finden die allgemeinen zivilrechtlichen 

Regelungen des ABGB Anwendung. Diesfalls obliegt 

es vornehmlich den Parteien, Regelungen für den 

Fall der Verpachtung, Unternehmensveräußerung 

und Änderung der Machtverhältnisse auf Seiten der 

mietenden Gesellschaft zu treffen.

UMGEHUNG DES 

PFLICHTTEILS-

ANSPRUCHES DURCH 

PRIVATSTIFTUNGS-

DOTIERUNG?

Während die juristische Fachliteratur bereits 

seit Jahren sich mit dem bis dato eher theore-

tischen Problem der möglichen Schenkungs-

anrechnung bei der Dotierung einer Privatstif-

tung durch den Erblasser auseinandergesetzt

hatte, musste nun erstmals auch der OGH 

(5.6.2007, 10 Ob 45/07a) zu diesem Problem 

Stellung nehmen.

Hintergrund dieser rechtlichen Problematik ist, dass 

§ 785 ABGB auf Verlangen eines pflichtteilsberech-

tigten Kindes oder Ehegatten vorsieht, dass bei der 

Berechnung des Nachlasses Schenkungen des 

Erblassers in Anschlag zu bringen sind. Dieses 

Recht steht einem Kind jedoch nur hinsichtlich 

solcher Schenkungen zu, die der Erblasser zu einer 

Zeit gemacht hat, zu der er ein pflichtteilsberech-

tigtes Kind gehabt hat, dem Ehegatten nur hin-

sichtlich solcher Schenkungen, die während seiner 
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Ehe mit dem Erblasser gemacht worden sind. 

Selbst in diesem Fall bleiben jedoch solche Schen-

kungen unberücksichtigt, die früher als zwei Jahre 

vor dem Tod des Erblassers an nicht pflichtteilsbe-

rechtigte Personen gemacht worden sind (§ 785 

Abs. 3 ABGB).

Die Kernfrage für den OGH war nun, ob der Erblas-

ser den gesetzlichen Pflichtteilsanspruch umgehen 

kann, indem er sein Vermögen vor dem Ableben in 

eine Privatstiftung einbringt. Grundsätzlich ist da-

her zu prüfen, wann die Zweijahresfrist nach § 785 

Abs. 3 ABGB bei der Dotierung einer Privatstiftung 

beginnt. Im gegenständlichen Fall war die Einbrin-

gung des Vermögens des Erblassers jedoch bereits 

rund acht Jahre vor dessen Tod erfolgt. Fraglich 

war aber, ob der Erblasser hier tatsächlich das von 

§ 785 ABGB geforderte, endgültige „Vermögensop-

fer“ erbracht hatte. Der OGH kam zu dem Schluss, 

dass dadurch, dass in der konkreten Stiftungser-

klärung ein umfassender Änderungsvorbehalt zu-

gunsten des Stifters sowie zusätzlich dazu ein 

Widerrufsvorbehalt vorgesehen worden war, dem 

Stifter noch derart weitgehende Einflussmöglichkei-

ten auf das Stiftungsvermögen verblieben waren, 

dass das von § 785 ABGB geforderte „Vermögens-

opfer“ noch nicht als erbracht anzusehen war (OGH 

5.6.2007, 10 Ob 45/07a). Da der OGH den Alterna-

tivfall, dass weder in der Stiftungsurkunde noch in 

der Stiftungszusatzurkunde ein Änderungs- oder 

Widerrufsvorbehalt des Stifters festgelegt ist, weit-

gehend offengelassen hat, kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass ein Erblasser bei entsprechender 

rechtlicher Ausgestaltung der Privatstiftung das 

Pflichtteilsrecht von Hinterbliebenen umgehen 

kann, freilich nur soweit die Dotierung außerhalb 

der Fristen des § 785 ABGB vor dem Tod des Stif-

ter erfolgt ist.

PS: Wir stehen Ihnen bei konkreten Rechts-

fragen und Rechtsproblemen gerne zur Verfü-

gung und würden uns freuen, wenn Sie mit 

uns einen Termin vereinbaren. Sie können 

unseren Newsletter auch auf unserer Home-

page www.auteried.at online abrufen oder 

bestellen.

Gerne beraten und betreuen wir Sie in folgen-

den Rechtsgebieten:

* Arbeitsrecht * Baurecht * Erbrecht & Stiftungen *

Gesellschaftsrecht * Immobilienrecht * Insolvenz-

recht * Internetrecht * Mergers & Acquisitions 

*Miet- und Wohnungseigentumsrecht * Schadener-

satz & Unfälle * Versicherungsrecht * Verträge, 

Rechtsgutachten & Treuhandschaften * Wirt-

schaftsrecht *
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Die Rechtsanwaltskanzlei Auteried & Partner wünscht Ihnen und Ihrer

Familie ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2008.

Wir stehen Ihnen auch im neuen Jahr für Ihre rechtlichen

Angelegenheiten gerne zur Verfügung!
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